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 Veröffentlicht am 11.09.2020

Norm

PVG §2 Abs1

PVG §2 Abs2

Schlagworte

Aufgaben der PVO

Rechtssatz

Die PVO sind nach PVG zwingend gesetzlich dazu verp ichtet, die beru ichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen

und gesundheitlichen Interessen der Bediensteten in ihrem Zuständigkeitsbereich stets wahrzunehmen und zu

fördern (§ 2 Abs. 1 PVG). In Erfüllung dieser Interessenvertretungsaufgaben haben sie dafür einzutreten, dass die

zugunsten der Bediensteten geltenden Gesetze, Verordnungen, Verträge, Dienstordnungen, Erlässe und Verfügungen

eingehalten und durchgeführt werden (§ 2 Abs. 2 PVG).
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